
 

 

Stadt Tecklenburg 
Kreis Steinfurt 
OT Ledde 

51. Flächennutzungsplanänderung 

  

  

Vollverfahren gem. §§ 2 ff BauGB 

Abwägung 

 zu den Verfahrensschritten: 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit [Öffentli-
che Auslegung] gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB sowie der Nachbarkommunen gemäß § 2 
Abs. 2 
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A. FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG 

 
I. Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) 

 

 
Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange, die mit Schreiben vom 21.112022 beteiligt wurden, sind keine Stellungnah-
men eingegangen, so dass das Einverständnis zur vorgelegten Planung unterstellt wer-
den kann. 

1. Gemeinde Lotte 

2. Gemeinde Saerbeck 

3. Gemeinde Hasbergen 

4. LWL - Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen 

5. Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen 

6. Verband der katholischen Kirchengemeinden der Dekanate Ibbenbü-
ren und Mettingen 

7. Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband e.V. - Kreisverband 
Steinfurt 

Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange, wurden weder Anregungen noch Bedenken vorgetragen: 

8. LWS Lappwaldbahn Service GmbH  
vom 21.11.2022 

9. Stadt Ibbenbüren, Fachdienst Stadtplanung, Stadtentwick-
lung und Bauleitplanung 
vom 22.11.2022 

10. Amprion GmbH 
vom 23.11.2022 

11. Bezirksregierung Münster, Dez. 33  
vom 23.11.2022 

12. Stadt Lengerich  
vom 24.11.2022 

13. Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Regionalforstamt Müns-
terland 
vom 28.11.2022 

14. Industrie- und Handelskammer Nord-Westfalen zu Münster 
vom 02.12.2022 

15. Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land 
vom 14.12.2022 

16. Handwerkskammer Münster 
vom 19.12.2022 

17. Bischöfliches Generalvikariat  
vom 20.12.2022 

18. Gemeinde Ladbergen 
vom 13.12.2022 

19. PreZero Service Emsland GmbH & Co.KG 
vom 30.11.2022 
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20. WLV – Landwirtschaftlicher Kreisverband Steinfurt 
vom 13.12.2022 

21. Landeskirchenamt – Evangelische Kirche von Westfalen 
vom 21.12.2022 
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Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange sind Stellungnahmen mit Anregungen bzw. Hinweisen eingegangen: 

 

 
22. Stadtwerke Lengerich 

vom 21.11.2022 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Am 06.12.2022 wurden Leitungsauskünfte bei den Stadtwerken Lengerich ein-
geholt. Nach Prüfung der Leitungsverläufe ist festzustellen, dass sich die Ver-
sorgungsleitungen allesamt außerhalb des Plangebietes befinden. Folglich sind 
die Leitungen in ihrem Bestand nicht gefährdet und können grds. erhalten wer-
den. Sollten Anpassungen für z. B. Hausanschlüsse etc. erforderlich sein, so 
können diese auf nachgelagerter Ebene zwischen dem Versorgungsträger und 
der Stadt abgestimmt werden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
23. LWL Archäologie für Westfalen, Außenstelle Münster 

vom 29.11.2022 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Es ist davon auszugehen, dass einem Verlust von archäologischen Funden bzw. 
dessen Dokumentation auf den nachgelagerten Planebenen Rechnung getra-
gen werden kann.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

  



Stadt Tecklenburg, 51. Flächennutzungsplanänderung 
- frühzeitige Beteiligung – Städtebaulich-Planerische Stellungnahme – Abwägung 

 

 

N:\Projekte\305 Tecklenburg\210 S Feuerwehrgerätehaus Ledde\04 öffentl Ausleg\03 Texte\04-FNP51-ABW-a.docx 6  
 

 24. Landwirtschaftskammer NRW 
vom 16.12.2022 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Zwischen dem Erhalt der Landwirtschaftsfläche und der baulichen Weiterent-
wicklung des Ortsteiles Ledde besteht ein Zielkonflikt. 

Die Fläche ist derzeit als Außenbereichsfläche i.  S. d. § 35 BauGB zu werten. 
Sie ist jedoch baulich durch die angrenzende Bebauung vorgeprägt und durch 
Graben und Gehölzstruktur in nördliche und östliche Richtung räumlich von der 
freien Landschaft abgegrenzt. 

Gem. Bedarfsplan Feuerwehr ist ein Ausbau der Feuerwehreinrichtung im Orts-
teil erforderlich. Da dieser, aufgrund fehlender Grundstücksverfügbarkeiten nicht 
innerhalb des Siedlungsbestandes nachgewiesen werden kann, ist eine Flä-
chenneuinanspruchnahme unumgänglich.  

Folglich wird zur Sicherung der Daseinsvorsorge die Neuinanspruchnahme hö-
her gewichtet, als der Erhalt der landwirtschaftlichen Nutzung. 

Hinsichtlich der Flächeninanspruchnahme für Kompensationsmaßnahmen wird 
auf die nachgelagerte Ebene der Bebauungsplanung verwiesen. Hier erfolgt 
eine konkrete Festlegung von Kompensationsmaßnahmen. Es wird an dieser 
Stelle aber darauf hingewiesen, dass bereits der Flächennutzungsplan im östli-
chen und nördlichen Randbereich des Änderungsbereiches eine Grünfläche 
ausweist, die sich bei entsprechender (auf Bebauungsplanebene festzulegen-
der) Nutzung eignet, zumindest einen Teil des erforderlichen Ausgleichsbedarfs 
zu erfüllen. Die notwendige Inanspruchnahme des vorhandenen Weidegrün-
lands lässt sich auf diese Weise mit einer Kompensation kombinieren.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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 25. Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Vom 21.12.2022 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Es werden keine grds. Bedenken vorgetragen. Die Hinweise zum Bebauungs-
plan Nr. 28 „Feuerwehrgerätehaus Ledde“ werden in die Abwägung zum Bebau-
ungsplan eingestellt. Von einem Planvollzug kann grds. ausgegangen werden.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 26. Deutsche Telekom Technik GmbH 
Vom 19.12.2022 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Es werden keine grds. Bedenken vorgetragen. Der Flächennutzungsplan schafft 
als vorbereitender Bauleiplan noch keine Baurechte. Der Leitungsbestand wird 
auf den nachgelagerten Planebenen grds. berücksichtigt.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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 27. Kreis Steinfurt 

Vom 09.01.2023 

 

a)  

 

zu a) Beschlussvorschlag 

Zum Verfahrensschritt der öffentlichen Auslage wurde ein Artenschutzgutachten 
erarbeitet, das die nebenstehenden als Anlage zur Begründung Bestandteil der 
Bebauungsplanunterlagen ist. Die Ergebnisse des Gutachtens können entspre-
chend über die parallele Bebauungsplanaufstellung nachvollzogen werden. Eine 
Mitberücksichtigung der Ergebnisse auf Ebene der Flächennutzungsplanung 
kommt zu dem Ergebnis, dass eine grundsätzliche Umsetzbarkeit der künftig im 
Flächennutzungsplan dargestellten Nutzungsart besteht.   

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

b)  

 

zu b) Beschlussvorschlag 

Der Flächennutzungsplan als vorbereitender Bauleitplan schafft keine Bau-
rechte und bereitet keine Eingriffe vor. Da grds. davon auszugehen ist, dass im 
Falle eines Vorkommens, wie hier nicht der Fall, ausreichend Sanierungsmög-
lichkeiten bestehen, kann der Sachverhalt auf der nachgelagerten Planebene 
betrachtet werden. Auf einen entsprechenden Hinweis oder ein Kapitel in der 
Begründung wird daher im Sinne der Abschichtung verzichtet. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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II. Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) 

 

 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen des § 3 Abs. 1 BauGB fand in der Zeit von 
21.11.2023 bis 23.12.2022 statt. Während dieses Zeitraumes sind keine Bedenken oder 
Anregungen von den Bürgern vorgetragen worden. 

 

 

 
 

  

Bearbeitung und Verfahrensbetreuung: 

Osnabrück, den 28. November 2023 
Bu/Ei/Su-305.210 
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